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Anschrift Personal verwaltende Dienststelle PvStS Ort und Datum 

Sachbearbeiter Telefon 

Beschäftigungsdienststelle 

Landesamt für Steuern und Finanzen 

Arb.Gr. 

Mitteilung von Personaldaten 

Geschäftszeichen des LSF Name, Vorname 
Sachbearb.-Nr. Personalnummer 

1 Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses/Ausbildungsverhältnisses 
Einstellungsdatum: 
Tätigkeit als: 

Stundenvergütung: 
Unterschreitung des Mindestlohns gem. § 22 
Abs. 4 S.1 Mindestlohngesetz1      Nachweis Agentur f. Arbeit/Jobcenter liegt vor: 
Zulage: 
 
Der Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit.  ja  nein 
 
Bei Ausländern außerhalb des EWR: 
Aufenthaltstitel mit Berechtigung zur Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit liegt vor. 

 ja nicht 
    erforderlich 

2 Teilzeitbeschäftigung 

 ja (Tarif)Vorschrift:_______________________________________________________   nein 

3 Arbeitszeitverteilung 
Die  tägliche  wöchentliche  monatliche Arbeitszeit beträgt     Stunden  
 
Die Arbeitszeit verteilt sich regelmäßig auf 5 Arbeitstage je Woche 

 ja  nein - sonstige Verteilung der Arbeitszeit: Arbeitstage je Woche 
4 Buchungsstelle/Abrechnungsdaten 

Haushaltsstelle   (Kapitel/Titel) 
Schlüssel Mittel bewirtschaftende Dienststelle 
Kostenstelle 
Schlüssel der Personal verwaltenden Dienststelle 
Schlüssel der Beschäftigungsdienststelle 
Betriebsnummer 
Fächergruppenschlüssel (nur Hochschulbereich) 

1 Langzeitarbeitslosigkeit i.S. des § 18 Abs. 1 SGB III (ein Jahr oder länger) 
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Für Beschäftigte in Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung nach SGB II, III: Anzugeben ist die Wertigkeit der Entgeltgruppe für die ausgeübte Tätigkeit gem. FN 6 des Arbeitsvertrages zur Bemessung der Jahressonderzahlung.

Notiz
Die Beantwortung dieser Frage ist nicht erforderlich bei Vollzeitbeschäftigung.
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5 Unmittelbarer Sachzusammenhang gem. § 2 Abs. 2 TV-L/TV-Ärzte/TV-Ärzte SKH/TV-Forst 

Sofern bereits ein Arbeitsverhältnis mit dem Freistaat Sachsen besteht, ist zu prüfen, ob ein unmittelbarer 
Sachzusammenhang  zwischen nebeneinander bestehenden Arbeitsverhältnissen besteht. 

Das Arbeitsverhältnis vom  (siehe 1.) 
 steht im unmittelbaren Sachzusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis/ den Arbeitsverhältnissen vom 

,         ,         ,         ,         . 
 steht mit keinem bereits beim Freistaat Sachsen bestehenden Arbeitsverhältnis im unmittelbaren 

    Sachzusammenhang. 
Anlagen 
Als Originale bzw. beglaubigte Kopien werden eingereicht: 

Personalbogen zur Ermittlung der Daten für die Bezügeabrechnung (A2) 
Personalbogen Studentische / Wissenschaftliche Hilfskräfte (A2_1_SHK_WHK) 
Personalbogen zur Ermittlung der Daten für geringfügige Beschäftigungen (§ 8 Abs. 1 Nr.1 und 2 
SGB IV) sowie Beschäftigungen von Schülern, Schulabgängern und Studenten (A4) 
Abdruck des Arbeits-, Ausbildungs- bzw. Praktikantenvertrages 
Mitteilung zum AV (Regelstundenmaß) 
Niederschrift nach dem Nachweisgesetz 
Formblatt Stufenzuordnung (A30) 
Tätigkeitsbeschreibung (A31 – A35) 
ggf. Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug  
Erklärung zum Zahlungsverfahren 
Hinweis auf tarifliche Ausschlussfristen 
Antrag auf vermögenswirksame Leistungen 
Erklärung zum Bezug von Familienzuschlag (X.FZ002) 
Erklärung zum Bezug von Familienzuschlag wegen Aufnahme einer Person 
in die Wohnung (X.FZ003) 
Bescheid über die Befreiung von der Versicherungspflicht vom Rentenversicherungsträger 
Fragebogen zur Prüfung der Versicherungspflicht bei der VBL 
nur bei Beschäftigten aus Staaten außerhalb des EWR: 
Staatsangehörigkeitsnachweis und – soweit erforderlich - Aufenthaltstitel, aus dem die Berechtigung 
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit hervorgeht 
 
Antrag auf Anerkennung von Beschäftigungszeiten 

Es lag bereits eine Vorbeschäftigung beim Freistaat Sachsen vor. Hiermit wird bestätigt, dass  
es sich steuerlich weiterhin um ein     handelt. 

Nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse, die für sich die Zeitgrenzen für eine kurzfristige 
Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV erfüllen: 

Ein wiederkehrender Einsatz der / des Beschäftigten über die Rahmenfrist von einem Jahr hinaus 
ist vorgesehen. Es liegt keine kurzfristige Beschäftigung vor. Ein Tarifausschluss nach § 1 Abs. 2 
Buchst. e TV-L erfolgt nicht. 

sonstige Mitteilungen 

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt. 

Unterschrift/Funktionsbezeichnung/Stempel 
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Notiz
Gilt nur für Beschäftigte mit Anspruch auf Entgelt in Anlehnung an das Besoldungsrecht

Notiz
Gilt nur für Beschäftigte mit Anspruch auf Entgelt in Anlehnung an das Besoldungsrecht
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